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Neue Diagnosen in Medizin und Recht 

Diagnosen sind im Sozialversicherungsrecht nicht erwähnt, 
sondern «Beeinträchtigung der psychischen und 
körperlichen Integrität».

Krankenversicherung: Behandlung von Krankheiten (Frage 
des Krankheitswertes).

Invalidenversicherung: Gewisse Diagnosen werden nicht 
als Gesundheitsschäden akzeptiert (ICD 10 Z –
Diagnosen).
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Neue Diagnosen in Medizin und Recht 

Bedeutung der Diagnosen wird aber relativiert: Es kann 
nicht allein von der Diagnose auf die Arbeitsfähigkeit 
geschlossen werden. Massgeblich sind die funktionellen 
Einschränkungen.

Je nachdem, ob ein somatisch objektivierbarer, ein ganz 
schwerer psychischer Gesundheitsschaden oder eine 
andere psychische oder psychosomatische Störung 
vorliegt, kommt die Indikatorenprüfung zur Anwendung.
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Indikatorenprüfung
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Invalidität / Diagnosen von «Long»-Covid

WHO:
• U07.1 Covid-19, virus identified
• U07.2 Covid-19, virus not identified Clinically-epidemiologically 

diagnosed Covid-19, Probable Covid-19, Suspected Covid-19

Deutsches Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat 
(basierend auf den Vorgaben der WHO):
• U08.9 Covid-19 in der Eigenanamnese, nicht näher bezeichnet. …
• U09.9 Post-Covid-19-Zustand, nicht näher bezeichnet. …
• U10.9 Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit 

Covid-19, nicht näher bezeichnet
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Invalidität / Beschwerdebild von «Long»-Covid

• Übermässige Müdigkeit und Erschöpfung
• Kopfschmerzen
• Husten
• Kurzatmigkeit und Atembeschwerden
• Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn
• Schlaflosigkeit
• Muskelermüdung/Muskelschmerzen
• Schmerzen in der Brust
• Intermittierendes Fieber
• Hautausschläge
• Beschwerden nach körperlicher Anstrengung
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Invalidität / Indikatorenprüfung?

Symptome können/müssen wohl in vielen Fällen den 
psychischen und psychosomatischen Symptomatiken
zugeordnet werden. 

Aber!  Ursache objektivierbar?
• Lungenschäden?
• Laboruntersuchungen?
• Kardiologische Untersuchungen?
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Indikatorenprüfung
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Invalidität / Wie abklären?

Art. 43 ATSG - Untersuchungsgrundsatz gemäss welchem 
die Versicherungsträger den Sachverhalt bis zur 
zweifelsfreien Eruierung abzuklären haben. 

• Fachärztliche Abklärungen 
• Differenzialdiagnosen, Komorbiditäten
• Mischsymptome häufig / Aktenbeurteilungen eher 

ungenügend
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Unfallversicherung / «Long-»Covid als 
Berufskrankheit 

Art. 9 Abs. 1 UVG: Listenerkrankung

• Einwirkung von schädigenden Stoffen und bestimmte Arbeiten 
gemäss Anhang 1 UVV

• Mindestens vorwiegend durch die berufliche Tätigkeit 
verursacht (> 50 %)

Art. 9 Abs. 2 UVG: Generalklausel
• Erkrankung durch alle anderen möglichen schädigenden 

Stoffe oder Arbeiten 
• Mindestens stark überwiegend durch die berufliche Tätigkeit 

verursacht (> 75 %)
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Unfallversicherung / «Long»-Covid als 
Berufskrankheit 

Listenerkrankung: Infektionskrankheit bei Arbeit in Spitälern / 
Empfehlung Ad Hoc Kommission:
• Arbeiten mit infizierten Patienten (Spitäler) oder
• Arbeiten mit einer stark infizierten/infizierenden oder 

kontaminierten Umgebung (Laboratorien/Versuchsanstalten)
bedingt bzw. umfasst. Deshalb ist das versicherte
Gesundheits- und Pflegepersonal der ambulanten und 
stationären Einrichtungen sowie der Pflegeeinrichtungen dem 
Spitalpersonal gleichgestellt, soweit es einem spezifischen 
beruflichen Expositionsrisiko ausgesetzt ist, indem es direkt 
infizierte Patienten wegen der Infektion in diesen Einrichtungen 
behandelt und pflegt.
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Unfallversicherung / «Long»-Covid als 
Berufskrankheit 

Wenn als Berufskrankheit anerkannt, dann muss die 
Unfallversicherung für alle Leistungen aufkommen:
• Taggelder ab dem 3. Tag
• Heilbehandlungen 
• Hilfsmittel usw.

Auch für Langzeitfolgen, wenn solche bestehen (bis mithin 
zur Rente bei Dauerschäden).
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Krankenversicherung – Behandlungskosten 

Art. 25 KVG
Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt die 
Kosten für die Leistungen, die der Diagnose oder Behandlung 
einer Krankheit und ihrer Folgen dienen.

Art. 32 KVG
Die Leistungen … müssen wirksam, zweckmässig und 
wirtschaftlich sein, was nach wissenschaftlichen Methoden 
nachgewiesen werden muss.

Von dazu zugelassenen Leistungserbringern erbracht werden 
(Territorialitätsprinzip).
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Krankenversicherung – Behandlungskosten 

Thematiken:
• Neue Therapien / wissenschaftlicher 

Wirksamkeitsnachweis
• Auslandbehandlungen / Versorgungslücken
• Repatriierungen / nur teilweise Übernahme von 

Transportkosten
• Leistungskürzungen für Nicht-Geimpfte / Absichtliche 

Herbeiführung der Versicherungsfalls
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Impfung als Schadenminderungsmassnahme

Schadenminderungspflicht als allgemeiner Grundsatz im 
(Sozial-)Versicherungsrecht:

Es stellt einen allgemeinen Grundsatz des 
Sozialversicherungsrechts dar, dass einem 
Leistungsansprecher im Rahmen der 
Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, 
die ein vernünftiger Mensch in der gleichen Lage ergreifen 
würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu erwarten hätte.
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Impfung als Schadenminderungsmassnahme

Impfung gilt als Präventiv-, und nicht als 
Behandlungsmassnahme, daher ergibt sich keine Pflicht 
zur Impfung aus der Schadenminderungspflicht. 

Es wäre dazu eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage 
notwendig. 
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Arbeitslosenversicherung

Als Covid-Massnahmen wurden die Rahmenfristen für den 
Taggeldbezug und die maximale Anzahl der Taggelder 
erhöhet.

Nicht verlängert wurden die Fristen zum Bezug von 
Arbeitslosen-Taggeldern bei Arbeits- und 
Vermittlungsunfähigkeit.
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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